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Bürgeramt Wilmersdorfer Straße
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Anschrift
Wilmersdorfer Straße 46
10627 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 115
Fax: (030) 9029-18769
Internet:
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/buergerdi
enste/buergeraemter/wilmersdorfer-strasse/
E-Mail: buergeramt@charlottenburg-wilmersdorf.de

Barrierefreie Zugänge

   
WILMA Shoppen sind als barrierefreies Einkaufszentrum zertifiziert worden. Bitte
folgen Sie der Beschilderung vor Ort.

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 09:00-13:30 Uhr (nur mit Termin*)

14:30-18:00 Uhr (nur mit Termin*)
Dienstag: 09:00-18:00 Uhr (nur mit Termin*)
Mittwoch: 08:00-15:30 Uhr (nur mit Termin*)
Donnerstag: 08:00-14:30 Uhr (nur mit Termin*)
Freitag: 08:00-13:00 Uhr (nur mit Termin*)

Hinweise zu geänderten Öffnungszeiten
(*) einige Dienstleistungen erfordern keinen Termin.
Beantragte Dokumente können zu den Öffnungszeiten ohne Termin im Bürgeramt
abgeholt werden. Beantragte Dokumente können nur dort abgeholt werden, wo sie
beantragt worden sind.

Hinweis für Terminkunden
Dringendes Anliegen/Eil-Anliegen im Bürgeramt
Wenn Sie ein nachweislich eiliges Anliegen haben, sprechen Sie bitte ohne Termin
in einem Berliner Bürgeramt Ihrer Wahl vor. Vor Ort wird dann gemeinsam mit
Ihnen eine Lösung gefunden.

Dies gilt beispielsweise,
• wenn Sie für eine bevorstehende Reise Dokumente für sich oder minderjährige

https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/buergerdienste/buergeraemter/wilmersdorfer-strasse/
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/buergerdienste/buergeraemter/wilmersdorfer-strasse/
mailto:buergeramt@charlottenburg-wilmersdorf.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
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Familienangehörigen benötigen. Bringen Sie bitte einen Nachweis für die Reise mit.
("weitere Informationen":https://service.berlin.de/dienstleistung/121151/)
• wenn Sie nach Diebstahl oder Verlust ein oder mehrere neue Dokumente
benötigen. ("weitere
Informationen":https://service.berlin.de/dienstleistung/120726/)

Erweiterter Bürgerservice – Terminfreie Angebote
Das Bürgeramt Wilmersdorfer Straße bietet ab sofort ausgewählte Dienstleistungen
ohne vorherige Terminvereinbarung an. Damit wird das bestehende Terminangebot
erweitert und der Bürgerservice noch flexibler gestaltet.
Diese Dienstleistungen können Sie ohne Termin an diesem Standort erledigen:
• Meldebescheinigungen
• Führungszeugnisse
• Gewerbezentralregisterauskünfte
• PIN-Rücksetzungen (soweit technisch möglich)
• Abholung von Ausweisdokumenten (Personalausweis, Reisepass)
• Beratung zu Online-Dienstleistungen und schriftlichen Antragstellungen

Bitte beachten Sie, dass die Möglichkeit der spontanen Vorsprachen je nach
Besucheraufkommen begrenzt sein kann.
Bitte bringen Sie alle erforderlichen Unterlagen vollständig mit, um eine schnelle
Bearbeitung zu ermöglichen.
Für alle anderen Dienstleistungen ist weiterhin eine vorherige Terminbuchung
erforderlich.
Termine können wie gewohnt über das ServicePortal Berlin gebucht werden.
Viele Anliegen können Sie auch digital erledigen – Informationen zu den
verfügbaren Online-Diensten finden Sie ebenfalls im ServicePortal.

Hinweis zum Bewohnerparkausweis
Die Bearbeitung schriftlich gestellter Anträge für Bewohnerparkausweise, richtet
sich nach dem Nachnamen:

Die Buchstaben A – K werden im Bürgeramt Hohenzollerndamm,
die Buchstaben L – P werden im Bürgeramt Wilmersdorfer Straße und
die Buchstaben Q – Z werden im Bürgeramt Heerstraße bearbeitet.

Verkehrsanbindungen

S-Bahn
  0.5km S Charlottenburg Bhf
    S3, S75, S5, S7, S75, S9, S41, S42

U-Bahn
  0.2km U Bismarckstr.
    U2, U7
  0.4km U Deutsche Oper
    U2
  0.7km U Sophie-Charlotte-Platz
    U2
  0.8km U Richard-Wagner-Platz

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Charlottenburg%20Bhf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Bismarckstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Deutsche%20Oper%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Sophie-Charlotte-Platz%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Richard-Wagner-Platz%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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    U7
Bus

  0.2km U Bismarckstr.
    N2, N7
  0.3km Bismarckstr./Kaiser-Friedrich-Str.
    109, N7
  0.3km U Wilmersdorfer Str.
    S7, S3, 309, M49, X34, X49, U7
  0.4km U Deutsche Oper
    N2
  0.4km Berlin, Kaiser-Friedrich-Str./Kantstr.
    M49, X34, 309, X49, S41, S42, 109, N7

Bahn
  0.7km S Charlottenburg Bhf
    RE1, RB21, RE7, RE8, RE6

Sonstige Hinweise zum Standort
biometrische Lichtbilder
Bitte beachten Sie, dass die in unseren Standorten aufgestellten
Lichtbildaufnahmesysteme nicht für Fotos von Kleinkindern oder Babys geeignet
sind. Bringen Sie bitte in diesen Fällen Lichtbilder (QR-Code) registrierter
Fotografinnen und Fotografen bei der Terminvorsprache mit.*

Die Gebühr für die Fotoaufnahme im Bürgeramt, beträgt 6,00 €.

Die Bargeldlose Zahlung ist jetzt auch mit Debitkarten möglich.

Sprechzeit für gehörlose Menschen im Bürgeramt
Jeden ersten Mittwoch im Monat, in der Zeit von 11:30 bis 14:30 Uhr, findet eine
Sprechstunde, für gehörlose Menschen im Bürgeramt Wilmersdorfer Straße statt.
Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Folgende Dienstleistungen können schriftlich (postalisch/E-Mail) oder ggf.
online beantragt werden:
1. Anwohner/Bewohnerparkausweis
2. Abmeldung einer Wohnung
3. Meldebescheinigung
4. Beantragung einer Sperre von Melderegisterauskünften
5. Widerspruchsrechte gegen Datenübermittlung und Melderegisterauskünfte
6. Befreiung von der Ausweispflicht
7. Führungszeugnis
8. Auszug aus dem Gewerbezentralregister

Zahlungsmöglichkeiten
Girocard (mit PIN)

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Bismarckstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Bismarckstr.%2FKaiser-Friedrich-Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Wilmersdorfer%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Deutsche%20Oper%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berlin%2C%20Kaiser-Friedrich-Str.%2FKantstr.&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Charlottenburg%20Bhf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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Wohnberechtigungsschein (WBS) beantragen
Ein Wohnberechtigungsschein (WBS) benötigen Sie, um eine geförderte Sozial-
Wohnung beziehen zu können. Je nach Einkommen gibt es unterschiedliche WBS-
Arten. Der Wohnberechtigungsschein muss dem Vermieter / der Vermieterin beim
Einzug übergeben werden. Mit einem Wohnberechtigungsschein können Sie sich
auf eine Sozial-Wohnung bewerben, Sie haben aber keinen automatischen
Anspruch auf eine Sozial-Wohnung.

Der WBS ist in der Regel ein Jahr gültig.
Der WBS wird grundsätzlich einkommensabhängig ausgestellt. Ob und auf
welchen WBS Sie einen Anspruch haben, können Sie vorab mit der
Wohnberechtigungsschein-Abfrage unverbindlich überprüfen.
Sie können den WBS für mehrere Personen beantragen, wenn die Personen
miteinander verwandt sind oder beide Personen eine Partnerschaftserklärung
abgeben.
Wenn Sie eine Wohngemeinschaft gründen möchten, ist ein gemeinsamer
Antrag nicht möglich. Auch eine Zusammenlegung von mehreren Einzel-
Wohnberechtigungsscheinen ist ausgeschlossen.

Verfahrensablauf
1. Stellen Sie einen Antrag auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS). Das können
Sie online erledigen oder Sie schicken das ausgefüllte und unterschriebene
Formular mit den notwendigen Unterlagen an das bezirkliche Bürger- oder
Wohnungsamt, in dem Sie gemeldet sind.

Wollen Sie erst nach Berlin ziehen, schicken Sie den WBS-Antrag an ein
Berliner Bürger- oder Wohnungsamt Ihrer Wahl.

2. Welchen WBS Sie erhalten, ermittelt das Wohnungsamt anhand Ihres
Einkommens.

3. Anschließend können Sie sich in ganz Berlin auf eine Sozial-Wohnung bewerben.

Die großen Berliner Wohnungsunternehmen vermerken bei den
Wohnungsanzeigen, ob und welchen WBS Sie benötigen. Allgemein können
die Vermieter Sie über die genauen Bestimmungen informieren.

Voraussetzungen
Wohnberechtigungsschein-Abfrage
(https://www.berlin.de/sen/wohnen/service/wohnberechtigungsschein/)
Ob Sie einen Anspruch auf einen WBS haben, können Sie vorab mit der
Wohnberechtigungsschein-Abfrage unverbindlich überprüfen.
Einhaltung der Einkommensgrenzen
(https://www.berlin.de/sen/wohnen/wissen-fuer-mieter/berliner-mietratgeber/
wohnberechtigungsschein/)
Welchen WBS Sie erhalten, ist von der Höhe Ihres Einkommens abhängig.
Maximale Größe der Sozial-Wohnung
Grundsätzliche Regelung: Je ein Wohnraum pro Person.

Beispiel: Einem Ehepaar mit drei Kindern steht maximal eine Wohnung

https://www.berlin.de/sen/wohnen/service/wohnberechtigungsschein/
https://www.berlin.de/sen/wohnen/wissen-fuer-mieter/berliner-mietratgeber/wohnberechtigungsschein/
https://www.berlin.de/sen/wohnen/wissen-fuer-mieter/berliner-mietratgeber/wohnberechtigungsschein/
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mit fünf Wohnräumen zu.
Ausnahme-Regelung:

Einzelpersonen dürfen bis zu 50 qm in Eineinhalb- oder 2-Zimmer-
Wohnungen bewohnen.
Zusätzlicher Wohnraum ist im Einzelfall möglich bei besonderen
persönlichen/beruflichen Bedürfnissen oder Härtefällen (zum Beispiel
eine Behinderung oder gesundheitliche Beeinträchtigungen).
Für Personen ab 65 Jahren gilt: Bei Freigabe einer 3-Zimmer-Wohnung
in Berlin, erhalten Sie einen WBS für eine 2-Zimmer-Wohnung.
Liegt eine berufliche Notwendigkeit vor, ist ein separater Wohnraum
möglich zur Sicherung der Existenz.

Anerkennung für einen WBS mit besonderem Wohnbedarf
Es gibt Sozial-Wohnungen, die nur an WBS-Inhaber/innen mit besonderem
Wohnbedarf vermietet werden dürfen. Ein besonderer Wohnbedarf kann
anerkannt werden, wenn der/die Wohnungssuchende seit mindestens einem
Jahr in Berlin gemeldet ist und eine der folgenden Bedingungen erfüllt:

Es liegen unzureichende Wohnverhältnisse bei Haushalten mit Kindern
vor, wenn nicht mindestens folgende Anzahl an Wohnräumen zur
Verfügung steht: Bei 2 Personen – mindestens 1 Wohnraum / bei 3
Personen - mindestens 2 Wohnräume / bei 4-5 Personen – mindestens
3 Wohnräume / bei 6 und mehr Personen – mindestens 4 Wohnräume.
Schwerbehinderung: Ihr Grad der Behinderung beträgt 50 oder mehr
und es liegen ungeeignete Wohnverhältnisse vor.
Unterbringung in Notunterkünften: Personen, die in sozialen
Einrichtungen (zum Beispiel in Frauenhäusern oder
Zufluchtswohnungen) untergebracht sind.
Personen über 65 Jahre, die eine unterbelegte Mietwohnung aufgeben
(mehr Zimmer als Haushaltsangehörige).
Unverschuldeter Wohnungsverlust: Personen, die unverschuldet ihre
Mietwohnung räumen müssen (zum Beispiel wegen eines
bauordnungsrechtlichen Verbots oder zum Ende eines Dienst- bzw.
Arbeitsverhältnisses).
Leistungsempfänger/innen nach SGB II und SGB XII (Grundsicherung
bei Arbeitssuche, im Alter oder bei Erwerbsminderung): Personen, die
vom JobCenter/Sozialamt eine Aufforderung zum Umzug in eine
"angemessene Wohnung" erhalten haben.

Staatsangehörigkeit
Sie besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit oder
Sie besitzen eine Staatsangehörigkeit eines Mitgliedslandes der
Europäischen Union (EU) oder
Sie besitzen eine Staatsangehörigkeit eines außerhalb der EU
liegenden Landes und haben eine Aufenthaltserlaubnis, die mindestens
1 Jahr gültig ist.

Sie sind mindestens 18 Jahre alt
Ausnahmen können Sie mit der zuständigen Behörde klären.
Längerer Aufenthalt in Berlin
Antragsberechtigt sind Wohnungssuchende, die sich nicht nur
vorübergehend (mind. 11 Monate) in Berlin aufhalten und in der Lage sind,
für sich und ihre Haushaltsangehörigen auf längere Dauer einen Wohnsitz als
Lebensmittelpunkt zu begründen.
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Erforderliche Unterlagen
Antrag auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS)
Sie können den Antrag online stellen oder Sie stellen den (Papier-) Antrag
schriftlich per Post.

Für die Online-Antragstellung: Bitte halten Sie alle erforderlichen
Dokumente und Nachweise zum Hochladen in den Formaten PDF, JPG
bereit. Die Gesamtgröße Ihrer Dateien darf 30 MB nicht überschreiten.
Eine einzelne Datei darf maximal 5 MB groß sein.
Für die schriftliche Antragstellung: Bitte füllen Sie den Antrag und die
Anlagen aus. Der Antrag muss von allen volljährigen Personen
unterschrieben werden. Schicken Sie den Antrag und die Anlagen an
das bezirkliche Bürger- oder Wohnungsamt, in dem Sie gemeldet sind.

Einkommenserklärung
Bitte füllen Sie die Einkommenserklärung für jede Person aus. Sie muss von
allen volljährigen Personen unterschrieben werden.
Einkommensbescheinigung
Die Einkommensbescheinigung wird vom Arbeitgeber ausgefüllt und
unterschrieben.
Ausweisdokumente (in Kopie)
von allen Personen, die im Antrag genannt sind

zum Beispiel Personalausweise oder ausländische Reisepässe mit
Aufenthaltserlaubnis

Partnerschaftserklärung
Für unverheiratete oder nicht miteinander verwandte Personen kann
möglicherweise eine Partnerschaftserklärung notwendig sein.
Nachweis über einen anderen Familienstand (in Kopie)
Wenn Sie nicht ledig sind: zum Beispiel Scheidungsurteil oder Sterbeurkunde
Wenn Ihre Kinder mit im Antrag genannt werden: Geburtsurkunde
Ihrer Kinder (in Kopie)
Erklärung über das gemeinsame Sorgerecht
Vaterschaftsanerkennung (in Kopie)
zum Beispiel bei einer Lebensgemeinschaft mit gemeinsamen Kind und
Sorgerechtsbeschluss
Wenn Sie schwanger sind: Mutterpass (in Kopie)
Mutterpass mit eingetragener 14.Schwangerschaftswoche
Wenn Sie schwerbehindert sind: Vor- und Rückseite des
Schwerbehindertenausweises (in Kopie)
Wenn Sie studieren: Semesterbescheinigung (in Kopie)
Bei ausländischen Studierenden: zusätzlich auch die Bescheinigung über die
Dauer des Studiums
Falls Sie Ausländer/in sind: Nachweis über das Aufenthalts-Recht (in
Kopie)
Falls Sie einem Staat der Europäischen Union (EU) angehören, genügt dazu in
der Regel die Kopie Ihres Ausweisdokuments. Falls Sie einem anderen Staat
angehören, benötigen Sie einen Aufenthaltstitel, zum Beispiel eine
Aufenthalts-Erlaubnis.
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Formulare
Antrag auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS)
(https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-woh
nen/bauwohn502.pdf)
Einkommenserklärung
(https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-woh
nen/bauwohn504.pdf)
Hinweise zur Einkommenserklärung
(https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-woh
nen/bauwohn504h.pdf)
Einkommensbescheinigung
(https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-woh
nen/bauwohn504a.pdf)
Partnerschaftserklärung
(https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-woh
nen/bauwohn550.pdf)
Erklärung über das gemeinsame Sorgerecht
(https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-woh
nen/bauwohn549a.pdf)
Erklärung über die persönlichen Verhältnisse und die derzeitigen
Wohnverhältnisse
(https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-woh
nen/bauwohn502a.pdf)

Gebühren
keine

Rechtsgrundlagen
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) § 27
(https://www.gesetze-im-internet.de/wofg/__27.html)
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) § 5
(https://www.gesetze-im-internet.de/wobindg/__5.html)

Weiterführende Informationen
Wohnberechtigungsschein-Abfrage (Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen)
(https://www.berlin.de/sen/wohnen/service/wohnberechtigungsschein/)
Berliner Ratgeber für Mieterinnen und Mieter (Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen)
(https://www.berlin.de/sen/wohnen/wissen-fuer-mieter/berliner-
mietratgeber/)
Einkommensgrenzen für den Wohnberechtigungsschein
(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen)
(https://www.berlin.de/sen/wohnen/wissen-fuer-mieter/berliner-mietratgeber/
wohnberechtigungsschein/)

https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn502.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn502.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn504.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn504.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn504h.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn504h.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn504a.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn504a.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn550.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn550.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn549a.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn549a.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn502a.pdf
https://www.berlin.de/sen/stadt/_assets/service/formular-center/bereich-wohnen/bauwohn502a.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/wofg/__27.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wobindg/__5.html
https://www.berlin.de/sen/wohnen/service/wohnberechtigungsschein/
https://www.berlin.de/sen/wohnen/wissen-fuer-mieter/berliner-mietratgeber/
https://www.berlin.de/sen/wohnen/wissen-fuer-mieter/berliner-mietratgeber/
https://www.berlin.de/sen/wohnen/wissen-fuer-mieter/berliner-mietratgeber/wohnberechtigungsschein/
https://www.berlin.de/sen/wohnen/wissen-fuer-mieter/berliner-mietratgeber/wohnberechtigungsschein/
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Durchschnittliche Bearbeitungszeit
https://liste-antraege.bda.service.berlin.de/intelliform/forms/default/bda/SenSBW/w
bs/index?vt=wbs

Hinweise zur Zuständigkeit
Wohnungsamt des Bezirks, in dem Sie wohnen. Wohnen Sie nicht in Berlin kann ein
Wohnungsamt ausgewählt werden.

https://liste-antraege.bda.service.berlin.de/intelliform/forms/default/bda/SenSBW/wbs/index?vt=wbs
https://liste-antraege.bda.service.berlin.de/intelliform/forms/default/bda/SenSBW/wbs/index?vt=wbs

